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1  Aufgabenstellung und örtliche Verhältnisse 
Das Bezirksamt Hamburg-Nord plant die Aufstellung des Bebauungsplans Hohen-
felde 11 (HF11).   

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 7,91 ha liegt nördlich der Lübecker Straße 
im Stadtteil Hohenfelde im Süden des Bezirks Hamburg-Nord und wird begrenzt 
durch die Hauptverkehrsstraße Mühlendamm, der Güntherstraße, der Trasse der 
U-Bahnlinie U3 der Hamburger Hochbahn sowie dem Wandsbeker Stieg.   

Entlang des Mühlendamms, des westlichen Bereiches der Güntherstraße sowie in 
einem Bereich im Süden des Plangebietes um die Richardallee, den Wandsbeker 
Stieg und dem südwestlichen Bereich der Hohenfelder Allee wird hauptsächlich 
gewohnt, hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise oder in stra-
ßenbegleitender Blockrandstruktur. Zwischen der U-Bahntrasse und den Wohn-
grundstücken befindet sich das Gewerbegebiet rund um die Hohenfelder Allee. 
Die Bebauungsstruktur östlich der Hohenfelder Allee ist durch wenige, größere 
Gewerbebauten sowie einen hohen Anteil an Stellplatzflächen geprägt, dagegen 
ist der westliche Bereich deutlich kleinteiliger parzelliert und dichter bebaut. 

Der Bebauungsplan HF11 verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Qualifizierung der Gewerbe- sowie auch der Wohngebietsflächen, 
maßgeblich durch die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung, zu schaffen.  

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens ist die Erstellung einer Luftschadstoff-
untersuchung für das Bebauungsplanverfahren Hohenfelde 11. Mittels des Luft-
schadstoffgutachtens soll eine belastbare Aussage zu den Auswirkungen der ge-
planten Bebauung auf die Luftqualität getroffen werden können. 
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3.2 Überschreitungshäufigkeiten der Kurzzeitgrenzwerte 
Die Überschreitungshäufigkeiten der Kurzzeitwerte sind anhand eines konkreten 
Berechnungsmodells schwer direkt prognostizierbar. Allerdings konnte wissen-
schaftlich zwischen den Kurzzeitwertüberschreitungen und den Jahresmittelwerten 
ein statistischer Zusammenhang festgestellt werden. 

3.2.1 Feinstaub PM10 

Beim Feinstaub PM10 werden die Kurzzeitwerte in der Regel aus dem berechneten 
Jahresmittelwert abgeschätzt. Der Zusammenhang zwischen dem Jahresmittel-
wert und der Anzahl der Überschreitungstage wurde auf Basis von Regressionen 
mehrjähriger PM10-Messungen u.a. von IVU Umwelt (2006) /2/ für das Umweltbun-
desamt sowie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt, 2005) /3/ erstellt (siehe 
Abbildung 1). Bei letzterer wird neben dem „best-fit“ noch ein konservativer Ansatz 
mit Sicherheitszuschlag angegeben. Eine Überschreitung des PM10-Tages-
grenzwertes an 35 Tagen ist gemäß VDI 3787, Blatt 3 /4/ bei einem PM10-
Jahresmittelwert von 30 µg/m³ zu erwarten. Unterhalb von 26 µg/m³ ist mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit (< 2,5 %) und oberhalb von 34 µg/m³ mit einer 
sehr hohen Wahrscheinlichkeit (> 97,5 %) mit Überschreitungshäufigkeiten  
> 35 Tagen im Jahr zu rechnen.  

 
Abbildung 1: Statistischer Zusammenhang zwischen PM10-Jahresmittelwert und 

der Anzahl Tage mit einem PM10-Tagesmittelwert über 50 µg/m³ 
[Quelle: Leitfaden der LUBW zur Modellierung verkehrsbedingter Im-
missionen /5/] 
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Der PM10-Jahresmittelwert von 30 µg/m³ wird im Folgenden als PM10-
Äquivalenzwert bezeichnet. Aus den Messdaten der Jahre 2006 bis 2021 des 
Hamburger Luftmessnetzes des Instituts für Hygiene und Umwelt lässt sich der in 
der Abbildung 2 dargestellte Zusammenhang ableiten. 

 
Abbildung 2:  Statistischer Zusammenhang zwischen PM10-Jahresmittelwert und 

der Anzahl Tage mit einem PM10-Tagesmittelwert über 50 µg/m³ 
(Quelle: Hamburger Luftmessnetz; eigene Darstellung) 

In den der letzten 5 Jahren gab es innerhalb des Hamburger Luftmessnetzes 
keine Überschreitungen des Kurzzeitwertes von 50 µg/m³ an mehr als 35 Tagen. 
Aus den Messdaten 2006 bis 2015 kann davon abgeleitet werden, dass in der 
Prognose bei Jahresmittelwerten unter einem Schwellenwert von 32 µg/m³ die An-
zahl der Überschreitungen den Grenzwert nach der 39. BImSchV nicht übersteigt.   

3.2.2 Stickstoffdioxid NO2 

Bei NO2 streut die Anzahl an Überschreitungen des Stundenmittelwertes von 
200 µg/m³ in Abhängigkeit von dem korrespondierenden Jahresmittelwert sehr 
stark. Eine mehr als 18-malige Überschreitung des NO2-Stundenmittelwertes von 
200 µg/m³ ist eher selten und tritt in der Regel in Kombination mit der deutlichen 
Überschreitung des NO2-Jahresgrenzwertes von 40 µg/m³ auf. Gemäß VDI 3787, 
Blatt 3 /4/ sind Überschreitungen des NO2-Kurzzeitgrenzwertes bei einem  
NO2-Jahresmittelwert unter 60 µg/m³ sehr unwahrscheinlich, während ab einem 
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NO2-Jahresmittelwert von 80 µg/m³ von Überschreitungen des Kurzzeitgrenzwerts 
ausgegangen werden kann. Auch im Leitfaden der LUBW zur Modellierung ver-
kehrsbedingter Immissionen /5/ ist ein Schwellwert von 60 µg/m³ als Jahresmittel 
angegeben, bei deren Unterschreitung auch bei ungünstigen Ausbreitungsbedin-
gungen nicht mehr als 18 Überschreitungen des Stundenwertes von 200 µg/m³ zu 
erwarten sind (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3:  Zusammenhang zwischen Anzahl von NO2-Stundenmittelwerten grö-

ßer als 200 µg/m³ und NO2-Jahresmittelwerten in Deutschland im 
Zeitraum 2001 bis 2008, dargestellt bis 100 Überschreitungsstunden 
(Daten UBA, 2009) 
Quelle: Leitfaden der LUBW zur Modellierung verkehrsbedingter Im-
missionen /5/ 
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4 Berechnungsgrundlagen 

4.1 Immissionsberechnung 
Die verkehrsbedingten Luftschadstoffberechnungen wurden mit dem Modell  
MISKAM (SoundPLAN-Manager Air Version 8.0 (64 Bit) Update: 12.03.2019) 
durchgeführt. Bei MISKAM handelt es sich um ein dreidimensionales, nichthydro-
statisches, numerisches Strömungs- und Ausbreitungsmodell zur mikroskaligen 
Berechnung von Windverhältnissen und Schadstoffkonzentrationen unter stationä-
ren Verhältnissen, das sowohl in innerstädtischen Straßenräumen als auch in klei-
neren Stadtvierteln Verwendung findet.  

MISKAM wurde für die Bearbeitung kleinräumiger Ausbreitungsprozesse (typische 
Modellgröße von mehreren 100 Metern) entwickelt. Es berücksichtigt vor allem die 
physikalischen Prozesse, die den Transport der Schadstoffe in der direkten Umge-
bung von Gebäuden beeinflussen und ist deshalb besonders für die Anwendung in 
der Straßen- und Stadtplanung geeignet. Das Modell wird in der gutachterlichen 
Praxis verwendet und ist von Genehmigungsbehörden bundesweit anerkannt. Ent-
wickelt wurde das Modell von Herrn Dr. J. Eichhorn am Institut für Physik der At-
mosphäre der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.  

Bei Berechnungen mit MISKAM wird zwischen dem Rechengebiet, in dem die 
Schadstoffkonzentrationen ermittelt und dargestellt werden, und dem Ein- bzw. 
Ausströmbereich, in dem der Einfluss von Gebäuden und anderen Hindernissen 
sowie Straßen und ggf. Schienen eine Berücksichtigung findet, unterschieden 
(siehe Abbildung 4). Der Ein- bzw. Ausströmbereich bildet die äußere Modell-
grenze. 
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Abbildung 4: Exemplarischer Stadtgrundriss mit Darstellung der Unterscheidung 

von Ein- und Ausströmbereich, Rechen- sowie Plangebiet  
(Quelle: LÄRMKONTOR GmbH) 

4.2 Emissionsberechnung Straßenverkehr 
Hierzu wurden die Emissionsfaktoren aus dem „Handbuch für Emissionsfaktoren, 
Version 4.2“ (HBEFA 4.2) /6/ vom UBA / BUWAL (UBA - Umweltbundesamt 
Deutschland / BUWAL - Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Schweiz) 
zur Berechnung der Emissionen benutzt. Das HBEFA ist in Deutschland der Stan-
dard bei der Ermittlung von Kfz-bedingten Luftschadstoffemissionen. Dies ist auch 
in dem Programm IMMISem (Version 9.001) der IVU Umwelt GmbH implementiert. 

Das HBEFA 4.2 wurde im Januar 2022 publiziert und enthält selektive Aktualisie-
rungen der Inhalte von 4.1. Die Anpassungen umfassen u.a. neue Emissionsfakto-
ren für schwere Nutzfahrzeuge der Abgasklasse Euro-VI, angepasste NO2/NOx-
Verhältnisse sowie Software-Updates für Diesel-Pkw. Insgesamt zeigen sich eher 
geringe Abweichungen zwischen den Emissionsfaktoren der beiden Veröffentli-
chungen. Für Prognosehorizonte mit zunehmendem Anteil an Euro-VI-Fahrzeugen 
(nach 2025) nehmen die NOx-Emission mit dem HBEFA 4.2 tendenziell gegenüber 
dem HBEFA 4.1 ab, wohingegen bis zum Jahr 2023 eher ein leichter Anstieg zu 
verzeichnen ist /7/.  
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Nach heutiger Erkenntnis kann davon ausgegangen werden, dass ein großer An-
teil der verkehrsbedingten PM10- und PM2,5-Emissionen nicht aus dem Auspuff der 
Fahrzeuge stammt, sondern von Aufwirbelungen auf der Straßenoberfläche lie-
gender Partikel und vom Reifen- und Bremsabrieb verursacht wird. Bereits im 
HBEFA 4.1 wurden dem Stand der Technik entsprechende Verfahren zur Bestim-
mung des zusätzlichen Beitrags von Partikelemissionen integriert. Dies wurde im 
HBEFA 4.2 gleichbleibend übernommen.  

IMMISem bietet für die Straßen zudem Kaltstartfaktoren, die auf Grundlage von Da-
ten aus dem HBEFA u.a. in Abhängigkeit der Straßenlage (Wohnstraße, Ge-
schäftsstraße, Einfallstraße) anhand von typischen Fahrweiten- und Verkehrsver-
teilungen ermittelt werden. 

Für jede Straße oder jeden Straßenabschnitt werden je nach Verkehrsstärke und 
Emissionsfaktoren Luftschadstoffemissionen ermittelt, die dann als Basis für die 
Ausbreitungsberechnungen genutzt werden. Hierzu werden die einzelnen Stra-
ßenabschnitte einem Gebiet (hier: Agglomeration) sowie einem Straßentyp mit ei-
ner zulässigen Höchstgeschwindigkeit zugewiesen. Bei der Verkehrszusammen-
setzung wird unter anderem zwischen Pkw, leichten (< 3,5 t) und schweren Lkw, 
Reise- und Linienbussen unterschieden. Im HBEFA ist für Bezugsjahre bis 2050 
eine Zusammensetzung der Fahrzeugflotte, getrennt nach den Fahrzeugtypen hin-
sichtlich der Anteile an Schadstoffklassen, hinterlegt. 
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4.3 Umwandlung NOx in NO2 
Da NO2 im Wesentlichen erst durch Umwandlung aus NOx entsteht, müssen die 
bewertungsrelevanten Jahresmittelwerte für NO2 zum Beispiel über ein vereinfach-
tes Photochemiemodell nach Düring /8/ unter anderem aus den in den Berechnun-
gen berücksichtigten Stickoxiden NOx ermittelt werden1.  

In der Veröffentlichung „Stand der Modellierungstechnik zur Prognose der NO2-
Konzentrationen – Beschreibung von Methoden und Ansätzen“ des Umweltbun-
desamtes /9/ wurde diese Methodik im Jahr 2011 unter der Berücksichtigung der 
Bildungschemie von NO2 bereits empfohlen. Dieser Ansatz wird auch in der im 
Jahr 2017 veröffentlichten VDI-Richtlinie 3783 Blatt 19 /10/ „Reaktionsmechanis-
mus zur Bestimmung der Stickstoffdioxid-Konzentration“ als mögliches Che-
miemodell für den „einfachen Mechanismus M1“ (der in der Regel für die Berech-
nung der NO2-Konzentration im Straßenraum ausreichend ist) als Stand der Tech-
nik bestätigt.  

Da der zu untersuchende Stadtbereich in einem innerstädtischen Bereich liegt, der 
aus lufthygienischer Perspektive insbesondere durch eine räumliche Quellnähe 
und eine zu erwartende hohe NO2-Konzentration geprägt ist, wird daher auf den 
genannten Ansatz von Düring /8/ zurückgegriffen. 

Die Ausbreitungsberechnungen erfoltgen ausschließlich für NOx. Als Parameter ist 
neben der Vorbelastung durch NOx unter anderem auch die Vorbelastung durch 
Ozon (O3) anzusetzen. 

 
1 Alternativ kann grundsätzlich auch auf andere Modelle bzw. Methoden zurückgegriffen werden 

(z.B. Romberg et al. 1996: NO-NO2-Umwandlungsmodell für die Anwendung bei Immissionsprog-
nosen für Kfz-Abgase). Im älteren Ansatz nach Romberg – basierend auf Regressionsanalysen 
vergangener Messreihen – sind u.a. die neueren Entwicklungen der Abgasminderungstechnik 
nicht explizit enthalten. Eine Parametrisierung zum Verhältnis der NOx- und NO2-Emissionen ist, 
anders als beim Ansatz nach Düring, nicht vorgesehen.  
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5 Eingangsdaten 

5.1 Modellgebiet 
Die Lage des MISKAM-Rechengebietes, der Gebäudestrukturen und der Straßen-
verkehrswege ist in den Anlagen 1 (Bestandssituation) und 2 (Planungssituation) 
dargestellt.  

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 7,91 ha liegt nördlich der Lübecker Straße 
im Stadtteil Hohenfelde im Süden des Bezirks Hamburg-Nord und wird begrenzt 
durch die Hauptverkehrsstraße Mühlendamm, der Güntherstraße, der Trasse der 
U-Bahnlinie U3 der Hamburger Hochbahn sowie dem Wandsbeker Stieg (siehe 
Anlagen 1).   

Entlang des Mühlendamms, des westlichen Bereiches der Güntherstraße sowie in 
einem Bereich im Süden des Plangebietes um die Richardallee, den Wandsbeker 
Stieg und dem südwestlichen Bereich der Hohenfelder Allee wird hauptsächlich 
gewohnt, hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise oder in stra-
ßenbegleitender Blockrandstruktur. Zwischen der U-Bahntrasse und den Wohn-
grundstücken befindet sich das Gewerbegebiet rund um die Hohenfelder Allee. 
Die Bebauungsstruktur östlich der Hohenfelder Allee ist durch wenige, größere 
Gewerbebauten sowie einen hohen Anteil an Stellplatzflächen geprägt, dagegen 
ist der westliche Bereich deutlich kleinteiliger parzelliert und dichter bebaut. 

Der Bebauungsplan HF11 verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Qualifizierung der Gewerbe- sowie auch der Wohngebietsflächen, 
maßgeblich durch die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung, zu schaffen 
(siehe Anlagen 2).  

Das Modellgebiet und damit das Rechengitter wurden an den Gebäuden des hier 
untersuchten Bebauungsplans und den umgebenden Straßen ausgerichtet. Der 
Ein- bzw. Ausströmbereich geht deutlich über das Rechengebiet hinaus, um alle 
Gebäude und Hindernisse zu erfassen, die sich auf die Strömungsverhältnisse im 
Bereich der Plangebäude auswirken können. Der Ein- bzw. Ausströmpuffer rund 
um das Rechengebiet beträgt ca. 440 m. 

Das Rechengebiet umfasst im Kern den relevanten Untersuchungsraum und 
wurde mit einer Ausdehnung von ca. 180 m x 290 m angelegt. Das Rechengitter 
wurde mit einer Rasterweite von 2 m x 2 m berücksichtigt. Diese hohe Rasterauf-
lösung ermöglicht konkrete Aussagen für die Luftqualität im Städtebau.  
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Die vertikale Gitterauflösung wurde in 30 Schichten bis zu einer Rechengebiets-
höhe von 400 m aufgelöst. Oberhalb von 100 m Höhe weitet sich das Gitter deut-
lich auf. 

5.2 Straßenverkehr 
Die verkehrlichen Eingangsdaten für die Luftschadstoffberechnung basieren auf 
Prognosezahlen aus dem Verkehrsmodell der Stadt Hamburg und wurden von der 
Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zur 
Verfügung gestellt. 

Entsprechend dem Emissionsmodell IMMISem, welches das HBEFA 4.2 umsetzt, 
wurde als Parameter die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) berück-
sichtigt. Eine Verteilung der Verkehre auf Tag- und Nachtzeitraum fand nicht statt. 
Der Schwerverkehrsanteil wurde für Fahrzeuge > 3,5 t zul. Gesamtgewicht in den 
Berechnungen berücksichtigt, der Anteil der Busse wurde nicht separat modelliert. 

Die aktuellen Trendszenarien 2030 und 2040 für die Fahrleistungsentwicklung der 
leichten Nutzfahrzeuge (< 3,5 t zul. Gesamtgewicht) gemäß TREMOD (Transport 
Emission Model) /11/ weisen an der gesamten Fahrzeugflotte Anteilswerte von 
rund 7 bzw. 8 % auf. In TREMOD2 werden der durchschnittliche technische Stand 
der Fahrzeugflotten in Deutschland im jeweiligen Bezugsjahr und Einflüsse von 
Geschwindigkeit sowie Fahrsituation berücksichtigt. Ein spezifischer Wert für den 
Anteilswert von leichten Nutzfahrzeugen auf Innerortsstraßen ist dem genannten 
TREMOD-Trendszenario nicht zu entnehmen. Die Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BASt) hat im Jahr 2013 /12/ im Zuge der Erstellung der „RLuS 2012“ /13/ ba-
sierend auf einer älteren TREMOD-Version (5.1 aus 2010) hierzu spezifische An-
teilswerte für Innerortsstraßen veröffentlicht. Beispielhaft hieraus genannt liegt der 
Anteil der leichten Nutzfahrzeuge auf innerörtlichen Straßen am gesamten Stra-
ßenverkehr in den Jahre 2010 und 2030 bei 9 bzw. 11 %. Die 3. Fortschreibung 
zum Hamburger Luftreinhalteplan /14/ bzw. das zugrunde liegende Immissionsgut-
achten der Lohmeyer GmbH setzt entsprechend der zeitlichen Entwicklung an. Für 
die vorliegende Untersuchung wurden somit 10% für die Prognose berücksichtigt. 

Den Straßen wurde unter anderem anhand ihrer Funktion ein Straßentyp zugewie-
sen. Die Straßentypen unterscheiden sich hinsichtlich der hinterlegten 

 
2  TREMOD wird in enger Verknüpfung mit dem „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßen-

verkehrs, HBEFA“ entwickelt. TREMOD stellt die deutschen Verkehrs- und Flottenzusammen-
setzungen für das HBEFA bereit. 



Luftschadstoffuntersuchung für das Bebauungsplanverfahren  
Hohenfelde 11 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2023.172.1  Seite 15 von 27 

Verkehrszyklen unter anderem in der Anzahl von Halten und der relativen Be-
schleunigung. Die Zuordnung erfolgte hinsichtlich der zu erwartenden Funktion der 
Straße, die sich aus dem Ausbauzustand ergibt, sowie unter anderem der Häufig-
keit von Kreuzungen bzw. querenden Straßen. Im HBEFA 4.2 liegen gegenüber 
vorherigen Versionen auch Emissionsfaktoren für bestimmte Hauptstraßen mit 
Geschwindigkeiten von 30 km/h vor. 

Zusätzlich zu den Straßentypen werden noch sogenannte Verkehrszustände („Le-
vel-of-Service“, LOS) unterschieden. Diese Verkehrszustände geben den durch 
die Kapazität einer Straße bedingten Verkehrsfluss an und sind in fünf Kategorien 
eingeteilt, von flüssigem Verkehr bis Stop & Go / Stau. Die Anteile an den LOS 
wurden aus Daten zur Verkehrsqualität, die gesamtstädtisch im Zuge der 3. Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans ermittelt worden sind, von der Hamburger Be-
hörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM), Verkehrs- und Infrastrukturentwick-
lung zur Verfügung gestellt. Hierbei wurden die feingliedrigen Daten der BVM (pro 
Fahrtrichtung und kleine Segmente von tws. nur 10 m) auf den Straßenabschnitt 
gemittelt, da sich das HBEFA nicht auf Segmente, sondern Abschnitte bezieht. Ein 
Vergleich mit dem pauschalen, in IMMISem implementierten Kapazitätsmodells auf 
Grundlage des Straßentyps, und des Tagesgangs sowie der Anzahl und stündli-
chen Kapazität der Fahrspuren hat deutlich niedrigere LOS ergeben, sodass die 
Vorgehensweise über das Mittel der Daten der BVM gutachterlich als am geeig-
netsten angesehen wird. 

Als Bezugsjahr für die Fahrzeugflotte wird „zur sicheren Seite hin“ ein Mindesthori-
zont für mögliche die Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Bebauungs-
plans von fünf Jahren und somit das Bezugsjahr 2026 gewählt. 

Für die Berechnung der Feinstaubkomponenten PM10 / PM2,5 ist die Flottenzusam-
mensetzung bezüglich der Dieselfahrzeuge von untergeordneter Bedeutung, da 
unabhängig vom Motor eher der Reifenabrieb und die Aufwirbelung der Feinstaub-
partikel von der Fahrbahn entscheidend sind. Es lagen zudem keine Informationen 
zu einer regionalen Flottenzusammensetzung vor, aus diesem Grund wurde auf 
eine deutschlandweite Zusammensetzung abgestellt. Entsprechend basiert die 
Emissionsermittlung mit dem gewählten Bezugsjahr 2026 für die Emissionen auf 
einem konservativen Ansatz, da davon ausgegangen werden kann, dass sich die 
Emissionen der Fahrzeugflotte über den zeitlichen Verlauf (besonders ab 2030) 
weiter verbessern. So vervielfacht sich beispielsweise der Fahrleistungsanteil 
2030 (nicht gleichzusetzen mit dem Flottenanteil) der Elektrofahrzeuge (BEV) von 
6,6 % auf 11,3 % im Jahr 2035.  
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Da für den Bereich der zu behandelnden Straßenachsen keine topografischen 
Auffälligkeiten festzustellen sind, werden keine emissionsseitigen Zuschläge für 
die Längsneigung vergeben. 

Die berücksichtigten Verkehrsmengen, die Zuordnung der Straßentypen sowie die 
in den Berechnungen angesetzten Emissionen sind in Anlage 4 aufgeführt. 

5.3 Meteorologie 
Es wurde die meteorologische Ausbreitungsklassen-Zeitreihe (AKTerm) der Sta-
tion Hamburg-Fuhlsbüttel (DWD 01975) für das Jahr 2016, das von der 
argusim UMWELT CONSULT /15/ für den Zeitraum 2010-2019 als repräsentatives 
Jahr ermittelt wurde, zugrunde gelegt. Diese kann für das Untersuchungsgebiet 
als repräsentativ angesehen werden.  

Die Windrose mit den eingeteilten Windgeschwindigkeitsklassen ist der 
Abbildung 5 zu entnehmen. Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit liegt bei 
3,9 m/s. Die Hauptwindrichtung ist West. Windstille und hohe Windgeschwindig-
keiten von mehr als 6 m/s treten eher selten, mittlere Windgeschwindigkeiten von 
2 bis 5 m/s dagegen am häufigsten auf. Der Anteil der Kalmen (Windstillen) und 
der umlaufenden Winde liegt bei annähernd 0 %. 

Die Modellberechnungen erfolgten für 36 Windrichtungssektoren und für 9 Wind-
geschwindigkeitsklassen. Dies entspricht 324 unterschiedlichen meteorologischen 
Situationen. 
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Abbildung 5: Windklassenstatistik für die Station Hamburg-Fuhlsbüttel  
für das Jahr 2016 (kumulierte Häufigkeit der Stunden) 
Quelle: argusim UMWELT CONSULT /15/ 
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5.4 Immissionsvorbelastung 

Die Hintergrundbelastung wurde mit der zuständigen Hamburger Behörde für Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), Abteilung Luftreinhaltung / 
Atomrechtliche Aufgaben zur Verfügung gestellt: 

Für die Feinstaub (PM10 und PM2,5) Hintergrundbelastung wurden zur statisti-
schen Absicherung und auf Grund der relativ homogenen Verteilung der PM-
Hintergrundbelastung eine Mittelwertbildung der letzten fünf Jahresmittelwerte 
über alle Luftmessstationen des Hamburger Luftmessnetzes zum Vollzug der 
39. BImSchV empfohlen. Durch dieses Verfahren werden auch Episoden mit tem-
porär erhöhter Feinstaubbelastung berücksichtigt, so dass der angesetzte Wert an 
Belastbarkeit gewinnt. Darüber hinaus wurde eine konstante Übernahme dieser 
Mittelwerte für die Folgejahre im Hinblick auf eine konservative Abschätzung emp-
fohlen. Mit diesem Ansatz bestimmt sich die Hintergrundbelastung für PM auf fol-
gende Werte: 

PM10:  18 µg/m³ 

PM2,5: 11 µg/m³ 

Bezüglich des anzusetzenden NO2-Jahresmittelwertes für die Hintergrundbelas-
tung wurde auf die 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg (Teil 1) 
(Mai 2022) und den zu Grunde liegenden Kurzbericht des Immissionsgutachtens 
verwiesen. Im Kurzbericht ist in Abbildung 3.3 auf S. 12 die prognostizierte Hinter-
grundbelastung für NO2 für das Jahr 2022 in Hamburg dargestellt. In Hohenfelde 
ist die NO2-Hintergrundbelastung mit >18-22 µg/m³ abgebildet. Damit ist für Ho-
henfelde für das Jahr 2022 ein Wert von 22 µg/m³ für die NO2-Hintergrund-
belastung anzusetzen. Die NOX-Hintergrundbelastung in Hohenfelde kann mit 
26 µg/m³ im Jahresmittel angesetzt werden. Auch hier wurde eine konstante Über-
nahme dieses Wertes für die Folgejahre im Hinblick auf eine konservative Ab-
schätzung empfohlen. 

NO2: 22 µg/m³ 

NOX:   26 µg/m³ 

Hinsichtlich der Hintergrundbelastung für Ozon (O3) wird der maximale Jahresmit-
telwert der letzten fünf Jahre an der Messstation Sternschanze herangezogen 

O3:     48 µg/m³ 
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6 Berechnungsergebnisse 

6.1 Vorbemerkungen 
Die Immissionsberechnungen wurden für das Untersuchungsgebiet mit der vor-
handenen und geplanten Bebauung durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse für 
die Jahresmittelwerte der Immissionsbelastung mit Stickstoffdioxid (NO2) und den 
Feinstaubfraktionen (PM10) in der Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelas-
tung) sind in den Anlagen 1a bis 2c als farblich abgestufte Rasterdarstellung abge-
bildet: 

• Bestandssituation (vgl. Anlagen 1a bis c) 

• Plansituation (vgl. Anlagen 2a bis c) 

Die farbliche Abstufung ist dabei so gewählt, dass Überschreitungen der gelten-
den Grenzwerte (vgl. Kapitel 3) in rot / dunkelrot / lila und Werte knapp unterhalb 
der Grenzwerte in orange dargestellt sind. Die Bezugshöhe der Rasterdarstellung 
liegt in der Schicht zwischen 1 bis 2 m über Grund, dies entspricht in etwa der 
Atemzone des Menschen nach 39. BImSchV (1 - 2 m). 

Auf eine grundsätzliche Darstellung von weiteren Höhenlagen wurde in der vorlie-
genden Untersuchung verzichtet, da die Schadstoffkonzentration in höheren 
Schichten tendenziell abnimmt und die höchsten, über das Jahr gemittelten Kon-
zentrationen, in der Regel direkt über den Fahrbahnen respektive nah der emittie-
renden Quelle auftreten. 

Die dargestellten Berechnungsergebnisse in den unteren Schichten (insbesondere 
zwischen 1 bis 2 m über Grund) zeigen somit die ungünstigen Untersuchungsfälle. 

Zudem wurden die Veränderungen durch die Planung als farbiger Differenzplan in 
den Anlagen 3a und 3b dargestellt. 
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6.2 Feinstaub  

6.2.1 Bestandssituation (Anlage 1a und 1b) 

Die PM10-Konzentration ist über den Fahrbahnen der Straße Mühlendamm am 
höchsten. An den der Straße Mühlendamm nächstgelegenen Wohngebäuden wer-
den mittlere PM10-Konzentrationen von bis zu 21 µg/m³ erreicht. In weiten Teilen 
des Untersuchungsgebietes liegen die PM10-Jahresmittelwerte in der Größenord-
nung der Vorbelastung (siehe Anlage 1a).  

Der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ für die mittlere PM10-Konzentration 
wird im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten. 

Die Überschreitungshäufigkeiten der Kurzzeitwerte lassen sich nicht unmittelbar 
aus den Modellberechnungen ableiten. Der Schwellenwert von 32 µg/m³ wird 
selbst straßennah deutlich unterschritten. Auch der Äquivalenzwert der VDI 3787, 
Blatt 3 /5/ von 30 µg/m³ für die mittlere PM10-Konzentration wird nicht erreicht. Aus 
diesem Grund ist davon auszugehen, dass auch bei einem ungünstigen Witte-
rungsverlauf die maximal zulässige Anzahl an Überschreitungen des Tagesgrenz-
wertes von 50 µg/m³ gemäß der 39. BImSchV nicht überschritten wird. 

Zwischen PM10 und PM2,5 besteht eine hohe Korrelation. Aus diesem Grund sind 
beide Fraktionen für die planungsbezogene Bewertung der Luftqualität hinsichtlich 
der Feinstaubbelastung weitgehend äquivalent. Gemäß VDI 3787, Blatt 3 /4/ wird 
vorgeschlagen, bei der Planung für die Bewertung der Luftqualität grundsätzlich 
PM10 zu verwenden und Immissionskarten für PM2,5 allenfalls ergänzend zu erstel-
len. 

In Anlage 1b sind die PM2,5-Jahresmittelwertkonzentration dargestellt. An den der 
Straße Mühlendamm nächstgelegenen Wohngebäuden werden PM2,5-Jahres-
mittelwertkonzentrationen von 12 bis 13 µg/m³ ermittelt. In weiten Teilen des Un-
tersuchungsgebietes liegen die PM2,5-Jahresmittelwerte in der Größenordnung der 
Vorbelastung. Der geltende Grenzwert der 39. BImSchV von 25 µg/m³ für PM2,5 
wird somit deutlich unterschritten. Bei einer möglichen Grenzwertverschärfung ab 
2030 auf einen Grenzwert im Jahresmittel von 10 µg/m³ für Feinstaub (PM2,5) wäre 
die konservativ aus der Bestandssituation übernommene Hintergrundbelastung für 
PM2,5 von 11 µg/m³ nochmals zu hinterfragen. Zudem ist ein weiterer Rückgang 
der Emissionen ab dem Jahr 2030 gegenüber dem Prognosejahr 2026 für die Zu-
satzbelastung zu erwarten.  
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6.2.2 Plansituation (Anlagen 2a und 2b) 

Auch mit der Realisierung der Planbebauung ist keine sichtbare Veränderung der 
PM10-Belastung gegenüber dem Bestand zu erkennen. An den der Straße Müh-
lendamm nächstgelegenen Gebäuden werden mittlere PM10-Konzentrationen von 
maximal 21 µg/m³ im Plangebiet und in der Nachbarschaft straßennah erreicht. In 
weiten Teilen des Untersuchungsgebietes liegen die PM10-Jahresmittelwerte in der 
Größenordnung der Vorbelastung (siehe Anlage 2a). 

Der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ für die mittlere PM10-Konzentration 
wird im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten. Dies gilt auch für 
die Schwellen- bzw. Äquivalenzwerte für Überschreitungshäufigkeiten der Kurz-
zeitwerte (siehe Anlage 2b). 

In Anlage 2b sind die PM2,5-Jahresmittelwertkonzentration dargestellt. An den der 
Straße Mühlendamm nächstgelegenen Wohngebäuden werden wie im Bestand 
PM2,5-Jahresmittelwertkonzentration im Bereich der Hintergrundbelastung von 12 
bis 13 µg/m³ ermittelt. In weiten Teilen des Untersuchungsgebietes liegen die 
PM2,5-Jahresmittelwerte in der Größenordnung der Vorbelastung. Der geltende 
Grenzwert der 39. BImSchV von 25 µg/m³ für PM2,5 wird somit deutlich unterschrit-
ten.  

Bei einer möglichen Grenzwertverschärfung ab 2030 auf einen Grenzwert im Jah-
resmittel von 10 µg/m³ für Feinstaub (PM2,5) wäre die konservativ aus der Be-
standssituation übernommene Hintergrundbelastung für PM2,5 von 11 µg/m³ noch-
mals zu hinterfragen. Zudem ist ein weiterer Rückgang der Emissionen ab dem 
Jahr 2030 gegenüber dem Prognosejahr 2026 für die Zusatzbelastung zu erwar-
ten.  

6.2.3 Veränderung durch die Planung (Anlage 3a) 

Mit der baulichen Umsetzung des Bebauungsplans Hohenfelde 11 wird die beste-
hende fast geschlossene Straßenschlucht entlang der Straße Mühlendamm in Tei-
len weiter geschlossen oder aufgestockt. Aus lufthygienischer Perspektive ist auf-
grund des zumeist geringfügig eingeschränkten Luftaustauschs gegenüber der 
Bestandssituation mit etwas weniger Baumasse jedoch mit keiner relevanten Zu-
nahme der PM-Konzentrationen zu rechnen (Differenzen von weniger als 
0,3 µg/m³) (siehe Anlage 3a). Lediglich im Bereich der Lückenschließung ist an 
dem Plangebäude an der Straße Mühlendamm (Mühlendamm 78, 80) von einer 
Zunahme der PM-Konzen-trationen von ca. 1 µg/m³ auszugehen (siehe Anlage 
3a). Jedoch ist die Gesamtbelastung der PM10-Konzentrationen von maximal 
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21 µg/m³ als sehr gering einzustufen (siehe Anlage 2a), sodass die Zunahmen 
nach gutachterlicher Auffassung dennoch als nicht wesentlich eingestuft werden 
können. 

6.3 Stickstoffdioxid NO2  

6.3.1 Bestandssituation (Anlage 1c) 

Die NO2-Konzentration ist über den Fahrbahnen der Straße Mühlendamm am 
höchsten. Hier werden Konzentrationen von bis zu 32 µg/m³ ermittelt. An den der 
Straße Mühlendamm nächstgelegenen Gebäuden werden mittlere NO2-
Konzenntrationen von bis zu 31 µg/m³ erreicht. In den übrigen Bereichen des Un-
tersuchungsgebietes liegen die NO2-Jahresmittelwerte in der Größenordnung der 
Vorbelastung (siehe Anlage 1c). 

Der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ für die mittlere NO2-Konzentration 
wird im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten. 

Da der Schwellenwert von 60 µg/m³ innerhalb des Untersuchungsgebietes - selbst 
straßennah - nicht erreicht wird, werden im Untersuchungsgebiet die Anzahl der 
zulässigen Überschreitungen des NO2-Stundenmittelwertes nicht erreicht. 

6.3.2 Plansituation (Anlage 2c) 

Mit der Realisierung der Planbebauung in der maximalen Ausgestaltung ist eine 
geringe sichtbare Veränderung der NO2-Belastung über der Fahrbahn gegenüber 
dem Bestand zu erkennen. 

An den der Straße Mühlendamm nächstgelegenen Gebäuden werden mittlere 
NO2-Konzentrationen von maximal 29 µg/m³ bis 32 µg/m³ straßennah erreicht 
(siehe Anlage 2c). In den übrigen Bereichen des Untersuchungsgebietes liegen 
die NO2-Jahresmittelwerte in der Größenordnung der Vorbelastung. 

Somit wird der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ an den Plangebäuden 
sowohl im Plangebiet als auch in der Nachbarschaft unterschritten. 

Da der Schwellenwert von 60 µg/m³ innerhalb des Untersuchungsgebietes - selbst 
straßennah - nicht erreicht wird, werden im Untersuchungsgebiet die Anzahl der 
zulässigen Überschreitungen des NO2-Stundenmittelwertes nicht erreicht. 

Bei einer möglichen Grenzwertverschärfung ab 2030 auf einen Grenzwert im Jah-
resmittel von 20 µg/m³ für NO2 wäre die konservativ aus der Bestandssituation 
übernommene Hintergrundbelastung für NO2 von 22 µg/m³ bzw. für NOX 
von 26 µg/m³ nochmals zu hinterfragen. Zudem ist ein weiterer Rückgang der 
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Emissionen ab dem Jahr 2030 gegenüber dem Prognosejahr 2026 für die Zusatz-
belastung zu erwarten.  

6.3.3 Veränderung durch die Planung (Anlage 3b) 

Mit der baulichen Umsetzung des Bebauungsplans Hohenfelde 11 wird die beste-
hende fast geschlossene Straßenschlucht entlang der Straße Mühlendamm in Tei-
len weiter geschlossen oder aufgestockt. Aus lufthygienischer Perspektive ist auf-
grund des zumeist geringfügig eingeschränkten Luftaustauschs gegenüber der 
Bestandssituation mit etwas weniger Baumasse jedoch mit keiner relevanten Zu-
nahme der NO2-Konzentrationen zu rechnen (Differenzen von weniger als 
0,3 µg/m³) (siehe Anlage 3b). Lediglich im Bereich der Lückenschließung ist an 
dem Plangebäude an der Straße Mühlendamm (Mühlendamm 78, 80) von einer 
Zunahme der NO2-Konzentrationen von ca. 1 µg/m³ auszugehen (siehe Anlage 
3b). Jedoch ist die Gesamtbelastung der NO2-Konzentrationen von weniger als 
32 µg/m³ als gering einzustufen (siehe Anlage 2c), sodass die Zunahmen nach 
gutachterlicher Auffassung dennoch als nicht wesentlich eigestuft werden können. 

7 Fazit und Empfehlungen 
Der Bebauungsplan Hohenfelde 11 verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Qualifizierung der Gewerbe- sowie auch der Wohngebiets-
flächen, maßgeblich durch die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung, zu 
schaffen.  

In diesem Zusammenhang wurde eine Luftschadstoffuntersuchung durchgeführt, 
in der die prognostizierten Luftschadstoffbelastungen durch Stickstoffdioxid (NO2) 
und Feinstaub (PM10/PM2,5) durch den Straßenverkehr für die Bestandssituation 
und den baulichen Planfall ermittelt wurden. 

Mit der baulichen Umsetzung des Bebauungsplans Hohenfelde 11 wird die beste-
hende fast geschlossene Straßenschlucht entlang der Straße Mühlendamm in Tei-
len weiter geschlossen oder aufgestockt. Aus lufthygienischer Perspektive ist auf-
grund des zumeist geringfügig eingeschränkten Luftaustauschs gegenüber der 
Bestandssituation mit etwas weniger Baumasse jedoch mit keiner relevanten Zu-
nahme der Luftschadstoff-Konzentrationen zu rechnen. Lediglich im Bereich der 
Lückenschließung ist an dem Plangebäude an der Straße Mühlendamm (Müh-
lendamm 78, 80) von einer Zunahme der NO2-und PM-Konzentrationen von ca. 
1 µg/m³ auszugehen. Jedoch ist die Gesamtbelastung der NO2- und PM-
Konzentrationen hinsichtlich der bestehenden Grenzwertsituation als gering 
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einzustufen, sodass die Zunahmen nach gutachterlicher Auffassung dennoch als 
nicht wesentlich eigestuft werden können.  

An den der Straße Mühlendamm nächstgelegenen Gebäuden werden mittlere 
PM10-Konzentrationen von bis zu 21 µg/m², PM2,5-Konzentration von 12 bis 
13 µg/m³ und NO2-Konzentrationen von bis zu 32 µg/m³ erreicht. In den übrigen 
Bereichen des Untersuchungsgebietes liegen die Jahresmittelwerte in der Grö-
ßenordnung der Vorbelastung. Die bestehenden Grenzwerte der 39. BImSchV von 
40 µg/m³ für die mittlere PM10-Konzentration, 25 µg/m³ für PM2,5 sowie die mittlere 
NO2-Konzentration werden im gesamten Untersuchungsgebiet somit deutlich un-
terschritten. Dies gilt auch für die Schwellen- bzw. Äquivalenzwerte für Überschrei-
tungshäufigkeiten der Kurzzeitwerte. 

Entsprechend der Ergebnisse sind für den Bebauungsplan Hohenfelde 11 keine 
Schutzmaßnahmen gemäß „Hamburger Leitfaden – Luftschadstoffe in der Bauleit-
planung“ /16/ festzusetzen. 

 

Hamburg, den 31.08.2023 

i.V.   
LÄRMKONTOR GmbH LÄRMKONTOR GmbH 
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8 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1a: Bestand PM10 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

Anlage 1b: Bestand PM2,5 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

Anlage 1c: Bestand NO2 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

 

 

Anlage 2a: Planfall PM10 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

Anlage 2b: Planfall PM2,5 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

Anlage 2c: Planfall NO2 Gesamtbelastung, Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

 

 

Anlage 3a: Differenz Planfall – Bestand PM10 Gesamtbelastung,  
Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

Anlage 3b: Differenz Planfall – Bestand NO2 Gesamtbelastung,  
Jahresmittelwert µg/m³ 
Schicht 4 (1-2 m) 

 

Anlage 4: Straßenverkehrszahlen und Emissionen 
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